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Der bevorstehende 
Jahreswechsel bringt auch 
für KMU eine Reihe von 
rechtlich und steuerlich 
relevanten Änderungen. Es 
ist sinnvoll, sich jetzt einen 
Überblick zu verschaffen 
und bei Bedarf die nötigen 
Vorbereitungen anzugehen. 

Christian Nussbaumer

AHV-Beiträge
Für Selbstständigerwerbende gilt 
der Maximalsatz von 10 Prozent 
neu ab einem Jahreseinkommen 
von 58 800 Franken (bisher 
57 400 Franken). Die Schwelle, ab 
der man AHV-pflichtig ist (unterer 
Grenzbetrag), liegt neu bei 9800 
Franken (bisher 9600 Franken). 

Aktienrecht
Das revidierte Aktienrecht bringt 
per 1.1.2023 unter anderem fle-
xiblere Gründungs- und Kapital-
vorschriften. Auch ermöglicht es 
eine Modernisierung der Gene-
ralversammlung (z.B. virtuelle 
Durchführung). Besonders wich-
tig: Es gelten strengere Pflichten 
für Verwaltungsräte und die Haf-
tungsrisiken nehmen zu. 

Datenschutz
Am 1. September 2023 tritt das 
neue Datenschutzgesetz in Kraft. 
Die Anforderungen für den siche-
ren Umgang mit Kundendaten 
und für die damit verbundenen 
Informationspflichten steigen. 
Der Anpassungsbedarf ist je nach 
Branche und Unternehmen unter-
schiedlich gross. Frühzeitige Ab-
klärung und Planung sind auf je-
den Fall sinnvoll.

Erbrecht 
Mit dem revidierten Erbrecht sin-
ken ab 1.1.2023 die Quoten für die 
Pflichtteile. Dadurch erhält man 
als Erblasser mehr Gestaltungs-
spielraum bei der Weitergabe sei-
nes Vermögens. Dies ist unter  
anderem bei der Übergabe eines  
Familienunternehmens an die 
nächste Generation relevant. Es 
lohnt sich, bestehende Testamen-
te mit dem Blick auf die neu gere-
gelten Pflichtteile zu überprüfen. 

Gebundene Vorsorge
Der Steuerabzug im Rahmen der 
Säule 3a wird für das Steuerjahr 
2023 angepasst. Für Steuerpflich-
tige mit 2. Säule liegt er bei 7056 
Franken (2022: 6883 Franken); 
für Steuerpflichtige ohne 2. Säule 
bei maximal 35 280 Franken 
(2022: 34 416 Franken)

Kalte Progression
Um die Folgen der kalten Progres-
sion auszugleichen, passt das Eid-
genössische Finanzdepartement 
die Tarife und Abzüge bei der di-
rekten Bundessteuer an. Ab dem 
Steuerjahr 2023 können Zweiver-
dienerehepaare maximal 13 600 
Franken (bisher 13 400 Franken) 
vom steuerbaren Einkommen ab-
ziehen. Der Kinderabzug und der 
Unterstützungsabzug steigen auf 
je 6600 Franken (bisher 6500 
Franken). Durch den Ausgleich 
der kalten Progression kommt es 
zu Tarifanpassungen über alle Ta-
rifstufen. Der Höchstsatz wird 
neu erst ab einem steuerbaren 
Einkommen von 912 600 Franken 
erreicht (bisher 895 900 Fran-
ken).

Kinderbetreuung
Auf den 1.1.2023 steigt der Betrag, 
den man bei der direkten Bundes-
steuer für die Drittbetreuung von 
Kindern abziehen kann. Effektiv 
nachgewiesene Kosten von bis zu 
25 000 Franken können abgezo-

gen werden. Für das Steuerjahr 
2022 gilt noch der bisherige 
Höchstwert von 10 100 Franken.

Mehrwertsteuer
Nicht-gewinnstrebige Sport- und 
Kulturvereine oder gemeinnützi-
ge Institutionen müssen neu erst 
ab einem Umsatz von 250 000 
Franken (bisher 150 000 Fran-
ken) Mehrwertsteuer entrichten. 
Vereine, die bisher mehrwert-
steuerpflichtig waren, aber weni-
ger als 250 000 Franken Umsatz 
erzielen, können sich bei der Eid-
genössischen Steuerverwaltung 
schriftlich abmelden. 

Minimalrente
Die AHV/IV-Minimalrente wird 
der der aktuellen Preis- und Lohn-
entwicklung angepasst. Sie erhöht 
sich ab 1.1.2023 um 2,5 Prozent 
beziehungsweise 30 Franken. Neu 
beträgt sie 1225 Franken. 

Pendlerpauschale
Die notwendigen Kosten für Fahr-
ten zwischen Wohn- und Arbeits-
stätten kann man bei der direkten 
Bundessteuer neu bis maximal 
3200 Franken (bisher 3000) ab-
ziehen. Bei den Staatssteuern gilt 
im Kanton Zürich weiterhin die 
Obergrenze von 5000 Franken.

Solidaritätsprozent
Der seit 2011 erhobene Obulus für 
die Entschuldung der Arbeitslo-

senversicherung (ALV) fällt weg. 
Der Solidaritätsbeitrag betrug ein 
Prozent für Lohnanteile von über 
148 200 Franken. Der reguläre und 
weiterhin gültige Beitragssatz für 
die ALV beträgt 2,2 Prozent des 
massgebenden Jahreslohns bis zu 
einer Grenze von 148 200 Fran-
ken. Diese Änderung ist auch fürs 
korrekte Erstellen der Lohnauswei-
se 2023 relevant. Die AHV-Aus-
gleichskassen werden die Arbeit-
geber entsprechend informieren.

Unfallversicherung
Die Prämien der obligatorischen 
Unfallversicherung werden grund-
sätzlich für das gesamte Rech-
nungsjahr im Voraus entrichtet. 
Gegen einen Zuschlag besteht aber 
die Möglichkeit, die Prämien in 
halb- oder vierteljährlichen Raten 
zu bezahlen. Um die Arbeitgeber zu 
entlasten, sinkt der für die Berech-
nung zu Grunde gelegte Jahres-
zinssatz von bisher 5 auf 1 Prozent.

Das ABC der Neuerungen 2023

Christian  
Nussbaumer ist 
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Es hilft, sich einen Überblick über die rechtlichen und steuerlichen Neuerungen im 2023 zu verschaffen. 
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Lesen Sie mehr zum Thema
Bitte beachten Sie auch die Übersicht  
«Sozialversicherungen: Beiträge und Leis-
tungen 2023» auf den Seiten 20 und 21

Rolf Ringger

Der Arbeitgeber kann mit unter-
schiedlichen finanziellen Anrei-
zen die Zufriedenheit und Motiva-
tion der Mitarbeiter und dadurch 
deren Bindung an das Unterneh-
men steigern. Bei der Gewinnbe-
teiligung – geregelt in Art. 322a 
des Obligationenrechts (OR) –
wird dem Arbeitnehmer ein Anteil 
am Unternehmensgewinn als zu-
sätzliche Entschädigung für die 
geleistete Arbeit gewährt. Die Be-
teiligung erfolgt entweder in Geld- 
oder Sachwerten oder auch in 
Form einer Kapitalbeteiligung 
und unterliegt als Einkommen aus 
unselbständiger Erwerbstätigkeit 
sowohl der Beitragspflicht bei den 
Sozialversicherungen als auch der 
Steuerpflicht. In der Praxis wird 
teilweise verlangt, dass eine Ver-
einbarung, wonach der Lohn vor-
wiegend oder ausschliesslich in 
einem Anteil am Geschäftsergeb-
nis besteht, schriftlich getroffen 
und dem Arbeitnehmer ein ange-
messenes Entgelt für seine Tätig-
keit sichern muss.

Vereinbarungen treffen
Die Gewinnbeteiligung richtet 

sich oft nach dem jährlichen Rein-
gewinn des Unternehmens, die Be-
teiligung kann sich aber auch am 
ausgewiesenen Gewinn lediglich 
eines Unternehmensteils orientie-
ren. Um Unklarheiten zu vermei-
den, empfiehlt es sich deshalb, aus-
führliche vertragliche Regelungen 
zu treffen. Wird das Arbeitsver-
hältnis bereits unter dem Jahr be-
endigt, steht dem betroffenen Mit-
arbeiter eine Beteiligung pro rate 
temporis des Jahresgewinns zu. 
Dies zeigt, dass der Gewinnbeteili-
gung ohne anderslautende Abrede 
Lohn- und nicht Gratifikations-
charakter zukommt.

Des Weiteren wird teilweise ge-
fordert, auch die Berechnungsart 
des Gewinns vertraglich zu re-
geln. Zwingend ist dies jedoch 
nicht. Da indes die Grundsätze 
über die Gewinnberechnung ei-
nen grossen Ermessensspielraum 

aufweisen, sind detaillierte Rege-
lungen fraglos von Vorteil. Fehlen 
solche, verweist Art. 322a Abs. 1 
OR auf die gesetzlichen Vorschrif-
ten und die allgemein anerkann-
ten kaufmännischen Grundsätze.

Ansprüche des Mitarbeiters
Hat der Mitarbeiter einen ver-

traglichen Anspruch auf einen 
Anteil am Geschäftsergebnis, so 
ist für dessen Berechnung das Er-
gebnis des Geschäftsjahres des 
Arbeitgebers massgebend. Weiter 
hat der Arbeitgeber gemäss Art. 
322a Abs. 2 OR dem Mitarbeiter 
auf dessen Wunsch hin die nöti-
gen Auskünfte zu erteilen und 
Einsicht in die Geschäftsbücher 
zu gewähren, soweit dies zur 
Nachprüfung erforderlich ist. Und 
Art. 323 Abs. 3 OR sieht vor, dass 
dem Mitarbeiter der Anteil am 
Geschäftsergebnis zu entrichten 
ist, sobald es festgestellt ist, je-
doch spätestens sechs Monate 
nach Ablauf des Geschäftsjahres.

Weiter stehen dem Mitarbeiter 
auch gewisse Kontrollrechte zur 
Überprüfung der Beteiligungsab-
rechnung zu. Diese gehen jedoch 
nur soweit, als sie zur Nachprü-
fung der Richtigkeit der Beteili-
gungsabrechnung des Arbeitge-
bers nötig sind - sie sind somit be-

schränkt. Im konkreten Einzelfall 
kann die Einsicht in die Geschäfts-
bücher nach der bundesgerichtli-
chen Rechtsprechung auch die Of-
fenlegung der Löhne der anderen 
Mitarbeiter miteinschliessen.

Weiter werden die Kontroll-
rechte auch dadurch beschränkt, 
dass ihnen höher zu gewichtende 
Interessen des Arbeitgebers ent-

gegenstehen. So haben sich die 
Kontrollrechte des Mitarbeiters 
an den Geheimhaltungsinteres-
sen das Arbeitgebers zu orientie-
ren. Auf den vom Arbeitgeber zur 
Verfügung zu stellenden Unterla-
gen darf dieser jene Daten, die 
nicht zur Nachprüfung notwendig 
sind, abdecken. Sind gewisse Da-
ten für die vorzunehmende Kont-
rolle unabdingbar, hat der Arbeit-
geber jedoch berechtigte Interes-
sen an deren Geheimhaltung so 
ist sicherzustellen, dass die beid-
seitigen Interessen gewahrt wer-
den können. Dazu dient unter an-

derem der Beizug eines von den 
Parteien unabhängigen Sachver-
ständigen, der anstelle des Arbeit-
nehmers Einsicht nimmt und die 
Kontrolle durchführt. Der Sach-
verständige wird entweder von 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
gemeinsam oder bei Uneinigkeit 
durch den Richter bestimmt.

Bei fehlendem Gewinn
Was im Falle eines fehlenden 

Gewinns zu geschehen hat, ist 
nicht restlos geklärt. Lässt sich 
der Verlust auf das Betriebsrisiko 
oder den Verantwortungsbereich 
des Arbeitgebers zurückführen, 
findet keine Partizipation am ne-
gativen Geschäftsergebnis statt. 
Der Arbeitgeber hat das Betriebs-
risiko grundsätzlich alleine zu 
tragen. Hat der Arbeitgeber den 
schlechten Geschäftsgang aller-
dings schuldhaft zu verantwor-
ten, hat er eine Vertragsverletzung 
begangen, womit der genannte 
Grundsatz nicht gilt. Die Verlust-
beteiligung bildet das Gegenstück 
zur Beteiligung am Geschäftser-
gebnis. Eine Verlustbeteiligung 
des Arbeitnehmers lässt sich je-
doch kaum mit der zwingenden 
Entgeltlichkeit des Arbeitsver-
trags vereinbaren. Einem Urteil 
des Kantonsgerichts Graubünden 
aus dem Jahr 2005 kann zu dieser 
Frage Folgendes entnommen wer-
den: Die Vereinbarung einer Ver-
lustbeteiligung des Arbeitneh-
mers ist zulässig, sofern diese eine 
blosse Lohnbemessung bleibt und 
nicht zur Haftung ohne Verschul-
den führt. Eine Verlustbeteiligung 
soll jedoch den Charakter eines 
Ansporns behalten und ist des-
halb in jenen Fällen unzulässig, in 
denen die Mehrheit des Lohnes 
bei Verlust wegfällt.

Beteiligung am Geschäftsergebnis
Die Gewinnbeteiligung ist eine Erfolgsvergütung. Zusätzlich zum Lohn erhält der Arbeitnehmer  

einen Anteil am Gewinn seines Arbeitgebers. Dabei hängt der Anspruch nicht von der individuellen Leistung  
des Mitarbeiters ab, sondern vom Ergebnis des Geschäftsjahres.

Rolf Ringger  
Partner bei der 
Anwaltskanzlei 
BEELEGAL und 
publiziert  
Ratgeberbeiträge 
in der «Zürcher 
Wirtschaft».

Gewinnbeteiligung wird in der Regel durch den Reingewinn errechnet. 

«Um Unklarheiten 
zu vermeiden,  

empfiehlt es sich, 
ausführliche  

vertragliche Rege-
lungen zu treffen.»
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